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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Innere Sicherheit

Der Kanton Tessin forderte mit einer im September 2015 eingereichten
Standesinitiative (Kt.Iv. 15.320), dass von EU-Bürgerinnen und -Bürgern, die eine
Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz beantragen, ein Strafregisterauszug
eingefordert werden kann. Die Schweiz soll in solchen Fällen wieder systematisch und
von Amtes wegen sowie ohne nähere Begründung Informationen über allfällige
Vorstrafen beim Herkunftsland oder bei Drittstaaten einholen dürfen. Mit einer
zweiten, gleichzeitig eingereichten Standesinitiative (Kt.Iv. 15.321) wollte der Grosse Rat
des Kantons Tessin darüber hinaus sicherstellen, dass in diesem Rahmen auch über
entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer diskutiert wird. Anhand schwerer
Straftaten, argumentierte der Tessiner Grosse Rat, zeige sich die Gefährdung der
öffentlichen Sicherheit, die von der Vergabe von Aufenthaltsbewilligungen ohne
Überprüfung der antragstellenden Person – und damit letztlich von den bilateralen
Personenfreizügigkeitsabkommen – ausgehe. Im Gegensatz zu Grenzgängerinnen und
Grenzgängern, die immerhin bei der Behörde um eine Bewilligung ersuchen müssten,
kämen entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zudem völlig unkontrolliert
nach einer einfachen Online-Anmeldung in die Schweiz.
Mit Stichentscheid des Präsidenten gab die SPK-SR im November 2016 beiden
Initiativen Folge. Obgleich sie sich bewusst sei, dass die Forderungen des Kantons
Tessin im Lichte des Freizügigkeitsabkommens mit der EU (FZA) problematisch sein
könnten, solle geprüft werden, ob mit der EU bezüglich des systematischen Einholens
von Strafregisterauszügen verhandelt werden könne oder ob die Schweiz bzw. einzelne
Kantone diesbezüglich autonom vorgehen könnten. Die Minderheit lehnte die Initiativen
ab, weil sie das FZA sowie die Beziehungen zur EU und zu Italien verletzten, ohne den
erwünschten Erfolg zu bringen. 1

STANDESINITIATIVE
DATUM: 08.11.2016
KARIN FRICK

Mitte Januar 2017 war auch die SPK-NR mit 13 zu 11 Stimmen mehrheitlich der Ansicht,
die Vergabe von Aufenthaltsbewilligungen ohne vorgängige Überprüfung des
Strafregisters der antragsstellenden Person stelle eine potenzielle Gefahr für die
öffentliche Sicherheit in der Schweiz dar. Sie gab damit den beiden Tessiner
Standesinitiativen Folge, die es ermöglichen wollen, systematisch Strafregisterauszüge
von allen zuziehenden EU-Bürgerinnen und -Bürgern einzuholen. Während die
Minderheit zu bedenken gab, eine solche systematische Überprüfung werde vom FZA
ausgeschlossen und belastete dadurch die Beziehungen zu Italien und zur EU,
argumentierte die Mehrheit, das FZA könne und dürfe die Schweiz nicht an der
Wahrung ihrer öffentlichen Sicherheit hindern. 2

STANDESINITIATIVE
DATUM: 20.01.2017
KARIN FRICK

Als sich die SPK-NR im Frühling 2017 mit der Frage beschäftigte, wie die beiden
Tessiner Standesinitiativen zur systematischen Einholung eines Strafregisterauszuges
bei der Beantragung von Aufenthaltsbewilligungen durch EU-Bürgerinnen und -Bürger
umgesetzt werden könnten, kam sie zum Schluss, dass für eine direkte Umsetzung das
Ausländergesetz entsprechend geändert werden müsste. Diese Änderung stünde
jedoch in klarem Widerspruch zum FZA und brächte Rechtsunsicherheit mit sich, da
das Bundesgericht in einem Beschwerdefall wohl den Vorrang des FZA feststellen
müsste. Ausserdem würden dadurch die Beziehungen zur EU belastet. Aus diesen
Gründen zog die Kommission die Möglichkeit in Betracht, das Anliegen der
Standesinitiativen durch den Beitritt der Schweiz zum Informationsaustauschsystem
über Strafverfolgungen der EU (ECRIS) zu erfüllen. Zu diesem Zweck wolle sie den
Bundesrat mittels Postulat beauftragen, die Aufnahme von entsprechenden
Verhandlungen zu prüfen, gab die Kommission in einer Medienmitteilung bekannt. Bis
zum Abschluss dieser Prüfung wurde die Umsetzung der Standesinitiativen sistiert. 3

STANDESINITIATIVE
DATUM: 24.03.2017
KARIN FRICK
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Im Frühling 2019 verlängerte der Nationalrat die Frist für die Ausarbeitung einer Vorlage
zu den beiden Tessiner Standesinitiativen (Kt.Iv. 15.320 und Kt.Iv. 15.321) bezüglich der
systematischen Vorlage des Strafregisterauszugs bei der Beantragung von
Aufenthaltsbewilligungen durch EU-Bürgerinnen und -Bürger um zwei Jahre. Er folgte
damit stillschweigend dem Antrag seiner SPK, die zunächst den Bericht zu ihrem
Postulat abwarten wollte, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden. 4

STANDESINITIATIVE
DATUM: 22.03.2019
KARIN FRICK

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Ergänzungsleistungen (EL)

In der Herbstsession 2015 gelangte eine Standesinitiative des Kantons Tessin in den
Ständerat. Der Vorstoss wollte die Beiträge an die Krankenversicherung für
Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen neu regeln. Gemäss der seit
Anfang 2014 geltenden Rechtslage, welche sich auf das Bundesegesetz über die
Ergänzungsleistungen stützt, muss EL-Bezügerinnen und -Bezüger eine an einer
Pauschalprämie ausgerichtete Prämienverbilligung gewährt werden, auch wenn die
Pauschalprämie über der tatsächlich bezahlten effektiven KVG-Prämie liegt. Dies wollte
der Kanton Tessin ändern: Die Pauschalprämie sollte nur noch als
Berechnungsgrundlage dienen, wenn sie tiefer ist als die effektive Prämie, ansonsten
sollte die effektive Prämie berücksichtigt werden. Ziel dabei ist es, die Versicherten
zum Wechsel zu einer günstigen Kasse und einem kostensparenden
Versicherungsmodell zu motivieren, wodurch sich der Kanton Einsparungen von jährlich
CHF 3 Mio. ausrechnete. Zudem soll der Prämienbeitrag nicht mehr an die
Versicherten, sondern direkt an die Krankenkasse ausbezahlt werden. Die SGK-SR
empfahl, dem Anliegen keine Folge zu geben. Bereits hätten viele Kantone beschlossen,
die Prämienverbilligung direkt an die Krankenversicherer auszuzahlen. Das zweite
Anliegen sei mit Sicherheit berechtigt, so die Kommissionssprecherin, jedoch sei es
sinnvoller, dieses im Rahmen der laufenden Reform der Ergänzungsleistungen
aufzunehmen. Das Ratsplenum folgte dem Antrag seiner Kommission stillschweigend. 5

STANDESINITIATIVE
DATUM: 08.09.2015
FLAVIA CARONI

In der Herbstsession entschied der Nationalrat als Zweitrat über eine Standesinitiative
des Kantons Tessin für die Neuregelung der KVG-Beiträge für Bezügerinnen und
Bezüger von Ergänzungsleistungen. Die vorberatende Kommission beantragte, dem
Vorstoss keine Folge zu geben, und das Ratsplenum folgte dem stillschweigend. 6

STANDESINITIATIVE
DATUM: 14.09.2016
FLAVIA CARONI

Da die Ausgaben für die Ergänzungsleistungen und die Zahl ihrer Bezüger stark
zugenommen haben (um 40 respektive 20 Prozent zwischen 2007 und 2013), die
Kantone hier aber nur wenig Regelungsspielraum haben, sollten die entsprechenden
Fehlanreize im System gemäss einer Standesinitiative des Kantons Nidwalden mittels
einer Teilrevision des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur AHV und IV auf
Bundesebene behoben werden. Dafür sah der Kanton Nidwalden fünf Möglichkeiten
vor, nämlich eine Anrechnung von BVG-Vorsorgekapital, das nicht zur Altersvorsorge
verwendet worden war; eine Verschärfung der Regeln für die Anrechnung eines
Vermögensverzichts durch Schenkung oder Erbvorbezug; eine Beschränkung der
Ergänzungsleistungen auf das früher erlangte Erwerbseinkommen oder auf ein
Referenzeinkommen; eine Ausblendung von objektiven und subjektiven Faktoren bei
Restarbeitsfähigkeit; die Anrechnung eines hypothetischen Einkommens für Teilinvalide
und Ehepartner; sowie die Entkoppelung der individuellen Prämienverbilligung von den
Ergänzungsleistungen. 

In ihrer Sitzung vom März 2017 beantragte die SGK-SR nach Anhörung einer Vertretung
des Kantons Nidwalden, der Standesinitiative keine Folge zu geben und ihre
Forderungen stattdessen im Rahmen der Reform der Ergänzungsleistungen zu
behandeln, welche die meisten Forderungen der Reform beinhalte. Entsprechend
verzichtete auch der Nidwaldner Ständerat Hans Wicki (fdp, NW) bei der Behandlung in
der kleinen Kammer darauf, einen Antrag auf Folge geben zu stellen, worauf der
Ständerat die Standesinitiative stillschweigend ablehnte. 7

STANDESINITIATIVE
DATUM: 31.05.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Im Februar 2018 prüfte die SGK-NR die Standesinitiative des Kantons Nidwalden zur
Teilrevision des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur AHV und IV und
empfahl einstimmig, ihr keine Folge zu geben. In der Nationalratsdebatte erklärte Ruth
Humbel (cvp, AG), dass diese Empfehlung zur Ablehnung nicht aus inhaltlichen, sondern
aus formellen Gründen erfolge: Mit der Reform der Ergänzungsleistungen würden
bereits alle Forderungen der Initiative erfüllt. In der Frühjahrssession 2018 folgte der
Nationalrat der Empfehlung seiner Kommission und gab der Standesinitiative keine
Folge. 8

STANDESINITIATIVE
DATUM: 14.03.2018
ANJA HEIDELBERGER

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Drei Standesinitiativen der Kantone Bern (Verschärfungen bei der Ausrichtung der
Nothilfe an kooperationsunwillige Ausländer (05.302  und 05.304)) und St. Gallen
(zeitliche Ausdehnung der Vorbereitungshaft bei Ausländern, von denen vermutet
werden kann, dass sie ihre Ausweispapiere vernichtet haben, um einer Ausschaffung zu
entgehen (03.300)), wurden von beiden Kammern diskussionslos abgelehnt, da die
Anliegen im Rahmen der Revision der Ausländergesetzgebung thematisiert worden
seien. In gleicher Weise wurde eine Standesinitiative des Kantons Waadt verworfen, die
eine Lockerung bei den Kurzarbeitsbewilligungen für die Bereiche Landwirtschaft,
Gastgewerbe und Tourismus verlangte. 9

STANDESINITIATIVE
DATUM: 09.06.2006
MARIANNE BENTELI

1) Medienmitteilung SPK-SR vom 8.11.2016; NZZ, 9.11.16
2) Medienmitteilung SPK-NR vom 20.1.17
3) Medienmitteilung SPK-NR vom 24.3.17; TA, 25.3.17
4) AB NR, 2019, S. 576; Kommissionsbericht SPK-NR vom 21.2.19
5) AB SR, 2015, S. 742 f.
6) AB NR, 2016, S. 1352
7) AB SR, 2017, S. 391 f.; Kommissionsbericht SGK-SR
8) AB NR, 2018, S. 516; Kommissionsbericht SGK-NR vom 21.2.18
9) AB NR, 2006, S. 484 f.; AB SR, 2006, S. 395 f.
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